
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Wir bitten daher alle Einsatzkräfte, die Karte auf ihren Fahrzeugen mitzuführen und sie vor Ort an die 
Hilfeleistenden zu übergeben. Das Team der Notfallseelsorge im Land Brandenburg erhält ebenfalls 
Karten für Hilfeleistende. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wie hilft die Karte für Hilfeleistende? 
Hilfeleistende sollen frühzeitig über mögliche Ansprüche auf Leistungen der gesetzlichen Unfallversi-
cherung bei der Unfallkasse Brandenburg informiert werden. Wichtig kann auch die zeitnahe Vermitt-
lung in psychosoziale Unterstützungsangebote sein. Die Karte für Hilfeleistende nennt die Unfallkasse 
Brandenburg als zentralen Ansprechpartner und spricht den Ersthelfenden Dank für den couragierten 
Einsatz aus. 
 

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung! 
 
Unfallkasse Brandenburg 
Müllroser Chaussee 75 
15236 Frankfurt (Oder) 

hilfeleistung@ukbb.de                Frankfurt (Oder), Februar 2020 

Verteilung der Karte „Informationen für Hilfeleistende“ 

durch Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst, Bundespolizei und Notfallseelsorge 

Für welche Personengruppen ist die Karte für Hilfeleistende bestimmt? 

Die Karte für Hilfeleistende ist bestimmt für Personen, die beispielsweise 

 Erste Hilfe geleistet haben, 

 sich nach einem Großschadenereignis um Verletzte gekümmert haben 
(z.B. terroristischer Anschlag, Zugunglück, …), 

 Jemanden vor dem Ertrinken gerettet haben, 

 ein Kind beschützt haben, das von Jugendlichen angegriffen wurde, 

 einem Dieb nachgeeilt sind, um ihn der Polizei zu übergeben, 

und die dabei körperlich oder psychisch verletzt oder deren Sachen dabei beschädigt wurden. 

Wer bekommt die Karte für Hilfeleistende nicht? 

 Personen, die nur Augenzeugen der Gefahrensituation sind. 

 Personen, die Opfer in der Gefahrensituation bzw. der Straftat sind. 
 
Geschädigte von Gewalttaten können Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz beim Lan-
desamt für Soziales und Versorgung des Landes Brandenburg beantragen. 

Worum geht es? 
Am Einsatzort treffen die Einsatzkräfte mitunter auf Personen, die andere Menschen in einer Gefahren-
situation helfen wollten und dadurch selbst Schaden genommen haben. Diese Personen stehen hin-
sichtlich ihrer dabei erlittenen eigenen Gesundheits- und Sachschäden unter dem für sie kostenlosen 
Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung. Die Unfallkasse Brandenburg, als zuständiger Unfallversi-
cherungsträger für das Land Brandenburg, kann Hilfeleistende mit umfassenden Leistungen entschä-
digen und unterstützen.  


